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STADT HALVER 
 
 

Bekanntmachung der Stadt Halver  
 

über eine betriebsfertige Abwasseranlage in der Stadt Halver 
 
 

Gemäß §§ 1 und 6 der Satzung der Stadt Halver über die Entwässerung der Grundstücke 
und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage (Entwässerungssatzung) vom 
18.12.1997, zuletzt geändert am 11.10.2001, wird hiermit bekanntgemacht, dass der 
folgende Bereich mit einer betriebsfertigen Abwasseranlage (Schmutzwasser- und 
Regenwasserkanal) versehen worden ist: 
 

 Ortslage Glörfeld 
 
 
Halver, 11.02.2009 
 
Der Bürgermeister  
Dr. Bernd Eicker 
 


